
ISSN 0174-478 X 377

2019 Ausgegeben Stuttgart, Mittwoch, 23. Oktober 2019 Nr. 19

15. 10. 19 Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 
 2019 / 2020 / 2021 (BVAnpGBW2019 / 2020 / 2021)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  377

15. 10. 19 Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und zur Änderung des Hochschul-
 zulassungsgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405

30.  9. 19 Verordnung des Wirtschaftsministeriums zur Verteilung der Bundeserstattung für die Kosten der 
 Unterkunft für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für 2018  420

 8. 10. 19 Verordnung des Umweltministeriums zur Änderung der Bauprüfverordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . .  422

– Berichtigung der Bekanntmachung über die Änderung der Geschäftsordnung des 16. Landtags von 
 Baden-Württemberg vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422

Tag I N H A LT  Seite

GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Gesetz über die Anpassung  
von Dienst- und Versorgungsbezügen  

in Baden-Württemberg 2019 / 2020 / 2021 
(BVAnpGBW2019 / 2020 / 2021)

Vom 15. Oktober 2019

Der Landtag hat am 9. Oktober 2019 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Baden-Württemberg 2019 / 2020 / 2021 

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. die Richterinnen und Richter des Landes, 

3. die Empfängerinnen und Empfänger von Amtsbe-
zügen des Landes und

4. die Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen.

Ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten und die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
des Landes.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Empfängerinnen und 
Empfänger von Versorgungsbezügen aus dem in Absatz 1 
genannten Personenkreis sowie für Empfängerinnen und 
Empfänger von Alters- und Hinterbliebenengeld und An-
spruchsberechtigte auf Alters- und Hinterbliebenengeld.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2

Besoldungsanpassung 2019

(1) Ab 1. Januar 2019 erhöhen sich 

1. um 3,2 Prozent

a) die Grundgehaltssätze,

b) die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5 
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-
berg (LBesGBW) an den regelmäßigen Besol-
dungsanpassungen teilnehmen,

c) der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,
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d) die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

e) die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 50 Euro die Anwärtergrundbeträge.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zuschüsse 
zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zuschüsse nach 
fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungs-
gruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bundes-
besoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

a) Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

b) Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage 
 sowie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

§ 3

Besoldungsanpassung 2020

(1) Ab 1. Januar 2020 erhöhen sich 

1. um 3,2 Prozent

a) die Grundgehaltssätze,

b) die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5 
LBesGBW an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen teilnehmen,

c) der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

d) die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

e) die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie

2. um 50 Euro die Anwärtergrundbeträge.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zuschüsse 
zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zuschüsse nach 
fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungs-
gruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bundes-
besoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

a) Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

b) Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage so-
wie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

§ 4

Besoldungsanpassung 2021

(1) Ab 1. Januar 2021 erhöhen sich um 1,4 Prozent

1. die Grundgehaltssätze,

2. die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 oder 5 
LBesGBW an den regelmäßigen Besoldungsanpas-
sungen teilnehmen,

3. der Familienzuschlag einschließlich des Anrechnungs-
betrages,

4. die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und

5. die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für

1. die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zuschüsse 
zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zuschüsse nach 
fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungs-
gruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer,

2. die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bundes-
besoldungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

a) Nummern 1 und 2 in festen Beträgen ausgewiese-
nen Zuschüsse zum Grundgehalt und

b) Nummer 2 b geregelte allgemeine Stellenzulage so-
wie

3. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

§ 5

Versorgungsanpassung 2019

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 2 für die dort 
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung sind.

(2) Die Erhöhung nach § 2 gilt weiterhin entsprechend 
für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW) 
findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent-
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVG BW 
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar-
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der  
ruhe gehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in  
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
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grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um 
den Faktor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg zugrunde 
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2019 
um 62,43 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen die allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung 
Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anlage I 
(Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundes-
besoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46 
LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde 
gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag 
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 6

Versorgungsanpassung 2020

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 3 für die dort 
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung sind. 

(2) Die Erhöhung nach § 3 gilt weiterhin entsprechend 
für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 LBeamtVGBW 
 findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent-
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW 
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar-
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der 
 ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in  
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um 
den Faktor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg zugrunde 
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2020 
um 64,43 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen die allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung 

Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anlage I 
(Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundes-
besoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46 
LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde 
gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag 
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 7

Versorgungsanpassung 2021

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 4 für die dort 
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung sind. 

(2) Die Erhöhung nach § 4 gilt weiterhin entsprechend 
für

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.

(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 LBeamtVGBW 
 findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent-
sprechende Anwendung.

(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW 
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines Un-
terhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Disziplinar-
entscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der  
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in  
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um 
den Faktor 0,96 angepasst.

(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg zugrunde 
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2021 
um 65,33 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen die allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung 
Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anlage I 
(Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundes-
besoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung oder eine Strukturzulage nach § 46 
LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde 
gelegen hat.

(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag 
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.
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§ 8

Anpassung des Alters- und Hinterbliebenengeldes 
2019/2020/2021

Für das Alters- und Hinterbliebenengeld sind § 5 Absatz 1 
bis 3, § 6 Absatz 1 bis 3 sowie § 7 Absatz 1 bis 3 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 9

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich  
nach der Ehescheidung 2019

(1) Als Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht-
lichen Versorgungsbezüge für feste Beträge nach § 13 
Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW 
gilt die Erhöhung nach § 2 Absatz 1 Nummer 1; § 2 Ab-
satz 1 findet hinsichtlich des Zeitpunkts entsprechende 
Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 10

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich  
nach der Ehescheidung 2020

(1) Als Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht-
lichen Versorgungsbezüge für feste Beträge nach § 13 
Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW 
gilt die Erhöhung nach § 3 Absatz 1 Nummer 1; § 3 Ab-
satz 1 findet hinsichtlich des Zeitpunkts entsprechende 
Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 11

Familienrechtlicher Versorgungsausgleich  
nach der Ehescheidung 2021

(1) Als Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht-
lichen Versorgungsbezüge für feste Beträge nach § 13 
Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW 
gilt die Erhöhung nach § 4 Absatz 1; § 4 Absatz 1 findet 
hinsichtlich des Zeitpunkts entsprechende Anwendung.

(2) Für das Altersgeld ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

Artikel 2

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 13 und 15 des Landesbesoldungs-
gesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 2010 
(GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 184) geändert 
worden ist, erhalten die aus dem Anhang 1 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 3

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung  
Baden-Württemberg

In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1 
Nummer 2 und 4 der Erschwerniszulagenverordnung 
Baden-Württemberg vom 30. November 2010 (GBl. 
S. 994), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
6. November 2018 (GBl. S. 377, 384) geändert worden 
ist, wird jeweils die Angabe »3,44 Euro« durch die An-
gabe »3,55 Euro« ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. November 
2018 (GBl. S. 377, 380) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »96,88 Euro« 
durch die Angabe »99,98 Euro« ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe »0,91 Euro« 
durch die Angabe »0,94 Euro« ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe »0,67 Euro« 
durch die Angabe »0,69 Euro« ersetzt.

c) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe »2,70 Euro« 
durch die Angabe »2,79 Euro« ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe »2,55 Euro« durch die 
Angabe »2,63 Euro« ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,91 Euro« 
durch die Angabe »0,94 Euro« ersetzt.

3. § 95 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe »2,55 Euro« durch die 
Angabe »2,63 Euro« ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,91 Euro« 
durch die Angabe »0,94 Euro« ersetzt.

4. § 101 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe »42,19« wird durch die Angabe 
»43,54« ersetzt.

b) Die Angabe »47,08« wird durch die Angabe 
»48,59« ersetzt.

c) Die Angabe »52,20« wird durch die Angabe 
»53,87« ersetzt.

d) Die Angabe »57,33« wird durch die Angabe 
»59,16« ersetzt.

e) Die Angabe »63,43« wird durch die Angabe 
»65,46« ersetzt.
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f) Die Angabe »69,95« wird durch die Angabe 
»72,19« ersetzt.

g) Die Angabe »78,65« wird durch die Angabe 
»81,17« ersetzt.

h) Die Angabe »87,35« wird durch die Angabe 
»90,15« ersetzt.

i) Die Angabe »77,58« wird durch die Angabe 
»80,06« ersetzt.

j) Die Angabe »79,55« wird durch die Angabe 
»82,10« ersetzt.

k) Die Angabe »89,87« wird durch die Angabe 
»92,75« ersetzt.

l) Die Angabe »86,61« wird durch die Angabe 
»89,38« ersetzt.

m) Die Angabe »95,08« wird durch die Angabe 
»98,12« ersetzt.

n) Die Angabe »100,53« wird durch die Angabe 
»103,75« ersetzt.

o) Die Angabe »106,81« wird durch die Angabe 
»110,23« ersetzt.

p) Die Angabe »112,71« wird durch die Angabe 
»116,32« ersetzt.

q) Die Angabe »118,46« wird durch die Angabe 
»122,25« ersetzt.

r) Die Angabe »124,43« wird durch die Angabe 
»128,41« ersetzt.

s) Die Angabe »131,89« wird durch die Angabe 
»136,11« ersetzt.

t) Die Angabe »154,99« wird durch die Angabe 
»159,95« ersetzt.

u) Die Angabe »161,56« wird durch die Angabe 
»166,73« ersetzt.

v) Die Angabe »160,93« wird durch die Angabe 
»166,08« ersetzt.

w) Die Angabe »62,34« wird durch die Angabe 
»64,33« ersetzt.

x) Die Angabe »75,94« wird durch die Angabe 
»78,37« ersetzt.

y) Die Angabe »84,38« wird durch die Angabe 
»87,08« ersetzt.

z) Die Angabe »96,87« wird durch die Angabe 
»99,97« ersetzt.

Artikel 5

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 13 und 15 des Landesbesoldungs-
gesetzes Baden-Württemberg vom 9. November 2010 
(GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 2 dieses 
 Gesetzes geändert worden ist, erhalten die aus dem An-
hang 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 6

Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 
Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württem-
berg vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1 
Nummer 2 und 4 wird jeweils die Angabe »3,55 Euro« 
durch die Angabe »3,66 Euro« ersetzt.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe »3,46 Euro« durch die 
Angabe »3,88 Euro« ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Die Angabe »14,36 Euro« wird durch die 
Angabe »16,08 Euro« ersetzt.

 bbb)  Die Angabe »17,43 Euro« wird durch die 
Angabe »19,52 Euro« ersetzt.

 ccc)  Die Angabe »21,65 Euro« wird durch die 
Angabe »24,25 Euro« ersetzt.

 ddd)  Die Angabe »27,89 Euro« wird durch die 
Angabe »31,24 Euro« ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe »5,57 Euro« durch 
die Angabe »6,24 Euro« ersetzt.

Artikel 7

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungs- 
gesetzes Baden-Württemberg in 2020

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »99,98 Euro« 
durch die Angabe »103,18 Euro« ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe »0,94 Euro« 
durch die Angabe »0,97 Euro« ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe »0,69 Euro« 
durch die Angabe »0,71 Euro« ersetzt.

c) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe »2,79 Euro« 
durch die Angabe »2,88 Euro« ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe »2,63 Euro« durch die 
Angabe »2,71 Euro« ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,94 Euro« 
durch die Angabe »0,97 Euro« ersetzt.
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3. § 95 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe »2,63 Euro« durch die 
Angabe »2,71 Euro« ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,94 Euro« 
durch die Angabe »0,97 Euro« ersetzt.

4. § 101 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe »43,54« wird durch die Angabe 
»44,93« ersetzt.

b) Die Angabe »48,59« wird durch die Angabe 
»50,14« ersetzt.

c) Die Angabe »53,87« wird durch die Angabe 
»55,59« ersetzt.

d) Die Angabe »59,16« wird durch die Angabe 
»61,05« ersetzt.

e) Die Angabe »65,46« wird durch die Angabe 
»67,55« ersetzt.

f) Die Angabe »72,19« wird durch die Angabe 
»74,50« ersetzt.

g) Die Angabe »81,17« wird durch die Angabe 
»83,77« ersetzt.

h) Die Angabe »90,15« wird durch die Angabe 
»93,03« ersetzt.

i) Die Angabe »80,06« wird durch die Angabe 
»82,62« ersetzt.

j) Die Angabe »82,10« wird durch die Angabe 
»84,73« ersetzt.

k) Die Angabe »92,75« wird durch die Angabe 
»95,72« ersetzt.

l) Die Angabe »89,38« wird durch die Angabe 
»92,24« ersetzt.

m) Die Angabe »98,12« wird durch die Angabe 
»101,26« ersetzt.

n) Die Angabe »103,75« wird durch die Angabe 
»107,07« ersetzt.

o) Die Angabe »110,23« wird durch die Angabe 
»113,76« ersetzt.

p) Die Angabe »116,32« wird durch die Angabe 
»120,04« ersetzt.

q) Die Angabe »122,25« wird durch die Angabe 
»126,16« ersetzt.

r) Die Angabe »128,41« wird durch die Angabe 
»132,52« ersetzt.

s) Die Angabe »136,11« wird durch die Angabe 
»140,47« ersetzt.

t) Die Angabe »159,95« wird durch die Angabe 
»165,07« ersetzt.

u) Die Angabe »166,73« wird durch die Angabe 
»172,07« ersetzt.

v) Die Angabe »166,08« wird durch die Angabe 
»171,39« ersetzt.

w) Die Angabe »64,33« wird durch die Angabe 
»66,39« ersetzt.

x) Die Angabe »78,37« wird durch die Angabe 
»80,88« ersetzt.

y) Die Angabe »87,08« wird durch die Angabe 
»89,87« ersetzt.

z) Die Angabe »99,97« wird durch die Angabe 
»103,17« ersetzt.

Artikel 8

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Die Anlagen 6 bis 10, 12, 13 und 15 des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg vom 9. Novem-
ber 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 5 
dieses Gesetzes geändert worden ist, erhalten die aus 
dem Anhang 3 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 9

Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 
Baden-Württemberg

In § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie in § 6 Absatz 1 
Nummer 2 und 4 der Erschwerniszulagenverordnung 
Baden-Württemberg vom 30. November 2010 (GBl. 
S. 994), die zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird jeweils die Angabe »3,66 Euro« 
durch die Angabe »3,71 Euro« ersetzt.

Artikel 10

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungs- 
gesetzes Baden-Württemberg in 2021

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das zu-
letzt durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 66 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »103,18 Euro« 
durch die Angabe »104,62 Euro« ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe »0,97 Euro« 
durch die Angabe »0,98 Euro« ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe »0,71 Euro« 
durch die Angabe »0,72 Euro« ersetzt.

c) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe »2,88 Euro« 
durch die Angabe »2,92 Euro« ersetzt.

2. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe »2,71 Euro« durch die 
Angabe »2,75 Euro« ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,97 Euro« 
durch die Angabe »0,98 Euro« ersetzt.
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3. § 95 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe »2,71 Euro« durch die 
Angabe »2,75 Euro« ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »0,97 Euro« 
durch die Angabe »0,98 Euro« ersetzt.

4. § 101 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe »44,93« wird durch die Angabe 
»45,56« ersetzt.

b) Die Angabe »50,14« wird durch die Angabe 
»50,84« ersetzt.

c) Die Angabe »55,59« wird durch die Angabe 
»56,37« ersetzt.

d) Die Angabe »61,05« wird durch die Angabe 
»61,90« ersetzt.

e) Die Angabe »67,55« wird durch die Angabe 
»68,50« ersetzt.

f) Die Angabe »74,50« wird durch die Angabe 
»75,54« ersetzt.

g) Die Angabe »83,77« wird durch die Angabe 
»84,94« ersetzt.

h) Die Angabe »93,03« wird durch die Angabe 
»94,33« ersetzt.

i) Die Angabe »82,62« wird durch die Angabe 
»83,78« ersetzt.

j) Die Angabe »84,73« wird durch die Angabe 
»85,92« ersetzt.

k) Die Angabe »95,72« wird durch die Angabe 
»97,06« ersetzt.

l) Die Angabe »92,24« wird durch die Angabe 
»93,53« ersetzt.

m) Die Angabe »101,26« wird durch die Angabe 
»102,68« ersetzt.

n) Die Angabe »107,07« wird durch die Angabe 
»108,57« ersetzt.

o) Die Angabe »113,76« wird durch die Angabe 
»115,35« ersetzt.

p) Die Angabe »120,04« wird durch die Angabe 
»121,72« ersetzt.

q) Die Angabe »126,16« wird durch die Angabe 
»127,93« ersetzt.

r) Die Angabe »132,52« wird durch die Angabe 
»134,38« ersetzt.

s) Die Angabe »140,47« wird durch die Angabe 
»142,44« ersetzt.

t) Die Angabe »165,07« wird durch die Angabe 
»167,38« ersetzt.

u) Die Angabe »172,07« wird durch die Angabe 
»174,48« ersetzt.

v) Die Angabe »171,39« wird durch die Angabe 
»173,79« ersetzt.

w) Die Angabe »66,39« wird durch die Angabe 
»67,32« ersetzt.

x) Die Angabe »80,88« wird durch die Angabe 
»82,01« ersetzt.

y) Die Angabe »89,87« wird durch die Angabe 
»91,13« ersetzt.

z) Die Angabe »103,17« wird durch die Angabe 
»104,61« ersetzt.

Artikel 11

Berechnungsvorschriften 

Bei der Berechnung der Erhöhungen sind sich ergebende 
Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruch-
teile von 0,5 und mehr aufzurunden.

Artikel 12

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft, soweit in den Absätzen 2 und 3 nichts anderes 
bestimmt ist.

(2) Artikel 1 §§ 3, 6 und 10 sowie Artikel 5 bis 7 treten 
am 1. Januar 2020 in Kraft.

(3) Artikel 1 §§ 4, 7 und 11 sowie Artikel 8 bis 10 treten 
am 1. Januar 2021 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 15. Oktober 2019

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler
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Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 6.768,23
B 2 7.862,02
B 3 8.325,09
B 4 8.810,07
B 5 9.366,50
B 6 9.891,95
B 7 10.403,09
B 8 10.935,78
B 9 11.597,22
B 10 13.651,32
B 11 14.180,71

(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

Gültig ab 1. Januar 2019
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Anlage 11
(zu § 79)

Grundbetrag

A 5 bis A 8 1.242,89
A 9 bis A 11 1.298,78
A 12 1.443,53
A 13 1.476,46

1.512,62

(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. Januar 2019 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 147,62

für das erste und zweite Kind jeweils 129,07
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 389,68

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 67,42

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)

Gültig ab 1. Januar 2019

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 13 mit Strukturzulage
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. Januar 2019

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 241,89
§ 45 Absatz 1 365,83

Absatz 2 182,92
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 22,32
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 87,33
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 97,03
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 97,03

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 76,87

3 41,68
A 6 1 41,68
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 145,59
A 9 1 und 4 310,42

5 145,59
A 10 1 113,51
A 11 3 216,26
A 12 2 180,30
A 13 4 121,94

5 216,26
9 und 10 315,42

A 14 1 und 3 216,26
A 15 1 216,26

6 144,18
7 360,36
8 365,83

A 16 7 241,89

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 2 bis 5 365,83
R 2 4 bis 10 365,83
R 3 1 und 5 365,83

Landesbesoldungsordnungen A, B, C, R und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 41,68
A 9 (kw) 1 310,42
A 11 (kw) 4 216,26
A 13 (kw) 4 216,26

6 121,94
A 14 (kw) 2 und 4 216,26

3 317,93
A 15 (kw) 1 144,18

2 452,40
3 564,49
4 216,26
6 x 360,36

B 3 (kw) 1 288,30
R 1 (kw) 1 239,11
R 2 (kw) 1 239,11
x: Gültig ab 1. März 2019 

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Amtszulagen und Strukturzulage

Rechtsgrundlage
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Anlage 15
(zu § 65)

Gültig ab 1. Januar 2019

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 15,39
A 9 bis A 12 21,13
A 13 bis A 16 29,13

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 19,66
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 24,33
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 28,91
Beamte des höheren Dienstes 33,78

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R, 
R kw oder der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.
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Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 6.984,81
B 2 8.113,60
B 3 8.591,49
B 4 9.091,99
B 5 9.666,23
B 6 10.208,49
B 7 10.735,99
B 8 11.285,72
B 9 11.968,33
B 10 14.088,16
B 11 14.634,49

(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

Gültig ab 1. Januar 2020
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Anlage 11
(zu § 79)

Grundbetrag

A 5 bis A 8 1.292,89
A 9 bis A 11 1.348,78
A 12 1.493,53
A 13 1.526,46

1.562,62

(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. Januar 2020 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 152,34

für das erste und zweite Kind jeweils 133,20
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 402,15

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 69,58

Gültig ab 1. Januar 2020

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das der Anwärter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 13 mit Strukturzulage

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. Januar 2020

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 249,63
§ 45 Absatz 1 377,54

Absatz 2 188,77
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 23,03
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 90,12
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 100,13
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 100,13

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 79,33

3 43,01
A 6 1 43,01
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 150,25
A 9 1 und 4 320,35

5 150,25
A 10 1 117,14
A 11 3 223,18
A 12 2 186,07
A 13 4 125,84

5 223,18
9 und 10 325,51

A 14 1 und 3 223,18
A 15 1 223,18

6 148,79
7 371,89
8 377,54

A 16 7 249,63

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 2 bis 5 377,54
R 2 4 bis 10 377,54
R 3 1 und 5 377,54

Landesbesoldungsordnungen A, B, C, R und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 43,01
A 9 (kw) 1 320,35
A 11 (kw) 4 223,18
A 13 (kw) 4 223,18

6 125,84
A 14 (kw) 2 und 4 223,18

3 328,10
A 15 (kw) 1 148,79

2 466,88
3 582,55
4 223,18
6 371,89

B 3 (kw) 1 297,53
R 1 (kw) 1 246,76
R 2 (kw) 1 246,76

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Amtszulagen und Strukturzulage

Rechtsgrundlage
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Anlage 15
(zu § 65)

Gültig ab 1. Januar 2020

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 15,88
A 9 bis A 12 21,81
A 13 bis A 16 30,06

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 20,29
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 25,11
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 29,84
Beamte des höheren Dienstes 34,86

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R, 
R kw oder der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.
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Anlage 7
(zu § 28)

Besoldungs-
gruppe

B 1 7.082,60
B 2 8.227,19
B 3 8.711,77
B 4 9.219,28
B 5 9.801,56
B 6 10.351,41
B 7 10.886,29
B 8 11.443,72
B 9 12.135,89
B 10 14.285,39
B 11 14.839,37

(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

Gültig ab 1. Januar 2021
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(zu § 40 und § 41)

Gültig ab 1. Januar 2021 

Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 154,47

für das erste und zweite Kind jeweils 135,06
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 407,78

Anrechnungsbetrag nach § 40 Satz 3 70,55

kinderbezogener Teil des Familienzuschlags

Anlage 12

Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
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Anlage 13
(zu §§ 43 bis 46 sowie zu den Fußnoten der Landesbesoldungsordnungen)

Gültig ab 1. Januar 2021

Betrag in Euro,
Prozentsatz 

§ 44 253,12
§ 45 Absatz 1 382,83

Absatz 2 191,41
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes

aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 23,35
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 91,38
b) Beamte des gehobenen Dienstes nach § 24 Nr. 2 und 3 101,53
c) Beamte des höheren Dienstes in der Bes.Gr. A 13 und der Bes.Gr. C 1 kw 101,53

Landesbesoldungsordnung A
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 1 und 4 80,44

3 43,61
A 6 1 43,61
A 7 3 50 Prozent des 

jeweiligen Unter-
schiedsbetrags 
zum Grundgehalt 
der Bes.Gr. A 8

A 8 2 152,35
A 9 1 und 4 324,83

5 152,35
A 10 1 118,78
A 11 3 226,30
A 12 2 188,67
A 13 4 127,60

5 226,30
9 und 10 330,07

A 14 1 und 3 226,30
A 15 1 226,30

6 150,87
7 377,10
8 382,83

A 16 7 253,12

Landesbesoldungsordnung R
Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 2 bis 5 382,83
R 2 4 bis 10 382,83
R 3 1 und 5 382,83

Landesbesoldungsordnungen A, B, C, R und W
Künftig wegfallende Ämter (kw)
Besoldungsgruppe Fußnote
A 5 (kw) 2 43,61
A 9 (kw) 1 324,83
A 11 (kw) 4 226,30
A 13 (kw) 4 226,30

6 127,60
A 14 (kw) 2 und 4 226,30

3 332,69
A 15 (kw) 1 150,87

2 473,42
3 590,71
4 226,30
6 377,10

B 3 (kw) 1 301,70
R 1 (kw) 1 250,21
R 2 (kw) 1 250,21

Landesbesoldungsgesetz, Landesbesoldungsordnungen

(Monatsbeträge)
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Amtszulagen und Strukturzulage

Rechtsgrundlage
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Anlage 15
(zu § 65)

Gültig ab 1. Januar 2021

Mehrarbeitsvergütung
(Stundensätze in Euro)

Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes

Besoldungsgruppen
A 5 bis A 8 16,10
A 9 bis A 12 22,12
A 13 bis A 16 30,48

Mehrarbeit im Schuldienst

Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 20,57
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 25,46
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 30,26
Beamte des höheren Dienstes 35,35

Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R, 
R kw oder der Landesbesoldungsordnung C kw angehören.


